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Abschließende Bemerkungen des UN-Fachausschusses für die Rechte von Menschen mit 
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Kenntnisnahme:

Die Abschließenden Bemerkungen des UN-Fachausschusses für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen zur ersten Staatenprüfung Deutschlands und das weitere Vorgehen 
zur Auswertung der Empfehlungen an den Vertragsstaat für die Belange des LVR werden 
gemäß Vorlage 14/567 zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L U B E K



 

 

Zusammenfassung: 

 

 
Ein Versuch in leichter Sprache: 
 

In Deutschland haben alle Menschen die gleichen Menschen-Rechte.  
Das ist Gesetz. 
 
Im April 2015 wurde Deutschland geprüft.  
Der LVR findet die Prüfung sehr wichtig. 
 
Das war die Frage: Haben auch Menschen mit Behinderungen in 
Deutschland wirklich die gleichen Rechte? 
 
In der Prüfung wurden sehr viele Probleme angesprochen. 
Deutschland hat 29 Tipps bekommen, was zu verbessern ist. 
 
Der LVR findet auch die Tipps sehr wichtig.  
 
Darum werden jetzt viele Menschen darüber nachdenken:  
Was kann der LVR tun, damit wirklich alle Menschen die gleichen 
Menschen-Rechte haben? 
 
Alle Gedanken werden dazu aufgeschrieben.  
Der Text mit der Nummer 14/567 erklärt, wie das passieren soll. 
 
Wenn alle fertig sind, muss die Politik mit der Chefin vom LVR überlegen,  
was in den nächsten Jahren zu tun ist. 
 
 



 

 

Begründung der Vorlage Nr. 14/567: 

 

Abschließende Bemerkungen des UN-Fachausschusses für die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen zur ersten Staatenprüfung Deutschlands 

 

Gemäß Vorlage Nr. 14/402 berichtete die Verwaltung im März 2015 über den Stand des 

völkerrechtlichen Prüfungsverfahrens der Bundesrepublik Deutschland zur Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK). Dieses Verfahren endete am 17. April 2015 mit 

der Veröffentlichung der sog. Abschließenden Bemerkungen des UN-Ausschusses.  

 

Die nationale Monitoring-Stelle beim Deutschen Institut für Menschenrechte in Berlin 

legte zeitnah eine deutsche Übersetzung dieser „nicht editierten Fassung“ vom 17. April 

2015 vor (Anlage 1). Für die endgültige (englische) Fassung sind ggf. nur leichte (insb. 

redaktionelle) Veränderungen zu erwarten, die Grundlage für eine amtliche (jedoch 

weiterhin völkerrechtlich unverbindliche) Übersetzung der Bundesregierung werden kann. 

 

Die 67 Bemerkungen der UN sind fortlaufend durchnummeriert. 29 dieser Bemerkungen 

enthalten nachdrückliche „Empfehlungen“ an den Vertragsstaat, die zum Teil von 

erheblicher Bedeutung für die Belange des LVR sind. Der Verwaltungsvorstand beschloss 

daher am 18. Mai 2015 eine umfassende und sehr differenzierte Befassung mit allen  

Empfehlungen der Vereinten Nationen.  

 

Nach Beratung mit der Monitoring-Stelle in Berlin und Frau Prof. Dr. Degener, 

stellvertretende Vorsitzende des UN-Ausschusses, muss und soll für den Beginn der 

inhaltlichen Auseinandersetzung im LVR nicht auf eine amtliche Übersetzung gewartet 

werden. So wurde für alle 29 Empfehlungen der Abschließenden Bemerkungen ein 

federführendes Dezernat bestimmt (Anlage 2). Für viele Ziffern werden 

dezernatsübergreifende Abstimmungen sinnvoll und notwendig sein.  

 

Übersichtliche „Stichworte“ und ergänzende Zuordnungen zu den Zielrichtungen des LVR-

Aktionsplans BRK („Z 1 – 12“; vgl. hierzu die sog. Gebrauchsanweisung der Verwaltung 

gemäß Vorlage Nr. 14/401) in der als Anlage 2 anliegenden Tabelle fokussieren jeweils 

einen möglichen Schwerpunkt der anstehenden, im Grundsatz ergebnisoffenen 

Bewertung. 

 

Eine erste inhaltliche „Kurzanalyse“ der Monitoring-Stelle ist der Vorlage als Anlage 3 

beigefügt.  

 

Die Verwaltung wird die Analysen (Problemanzeigen und mögliche Lösungsansätze) nach 

Fertigstellung der politischen Vertretung umfassend zur Kenntnis bringen.  

 

 

L U B E K 



Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
Dreizehnte Tagung 
25. März - 17. April 2015 

Abschließende Bemerkungen über den ersten Staatenbericht 
Deutschlands 

  I. Einführung 

1. Der Ausschuss behandelte den ersten Staatenbericht Deutschlands (CPPD/C/DEU/1) 
auf seiner 174. und 175. Sitzung am 26. und 27. März 2015 und verabschiedete auf seiner 
194. Sitzung am 13. April 2015 die nachstehenden Abschließenden Bemerkungen. 

2. Der Ausschuss begrüßt den im Einklang mit seinen Berichterstattungsleitlinien 
erstellten Erstbericht des Vertragsstaats und dankt dem Vertragsstaat für seine schriftlichen 
Antworten (CRPD/C/Q/1/Add.1) auf die von dem Ausschuss aufgestellte Liste der zu 
behandelnden Punkte („Fragenliste“). 

3. Der Ausschuss dankt für den fruchtbaren Dialog während der Behandlung des 
Berichts und würdigt die Entsendung einer großen und hochrangigen Delegation durch den 
Vertragsstaat, der auch zahlreiche Vertreter der einschlägigen Bundes- und Länder-
ministerien wie auch die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen angehörten. Der Ausschuss begrüßt außerdem die Teilnahme der 
nationalen Monitoring-Stelle für das Übereinkommen. 

 II.  Positive Aspekte 

4. Der Ausschuss anerkennt das von dem Vertragsstaat Geleistete, darunter die am 15. 
Juni 2011 auf Bundesebene erfolgte Verabschiedung eines Nationalen Aktionsplans zur 
Umsetzung des Übereinkommens, die Einsetzung einer Beauftragten der Bundesregierung 
für die Belange von Menschen mit Behinderungen, die Novellierung des 
Personenbeförderungsgesetzes (PbefG) zum 1. Januar 2013 und die offizielle Anerkennung 
der Deutschen Gebärdensprache als eigenständige Sprache. 

 Vereinte Nationen CRPD/C/DEU/CO/1 

 
 Verteilung: Allgemein 

17. April 2015 
 
Original: Englisch 
 
HINWEIS: Dies ist eine von der Monitoring-Stelle zur UN-
Behindertenrechtskonvention beauftragte und geprüfte 
Übersetzung. Es handelt sich um KEINE AMTLICHE 
ÜBERSETZUNG der Vereinten Nationen.  

Diese Sprachfassung wurde erstellt auf der nicht editierten Version 
(„advance unedited version“) vom 17.04.2015; sie wird deshalb im 
Anschluss an die Veröffentlichung der endgültigen Fassung durch 
die Vereinten Nationen noch einmal geprüft und ggf. leicht 
verändert. 
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 III.  Hauptproblembereiche und Empfehlungen  

 A. Allgemeine Grundsätze und Verpflichtungen (Artikel 1-4) 

5. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass es bei der Erfüllung der Pflichten des 
Vertragsstaats aus dem Übereinkommen in Teilen seines Hoheitsgebiets zu einer 
unausgewogenen Entwicklung von Aktionsplänen zum Thema Behinderung auf 
Länderebene gekommen ist, insbesondere, was deren Inhalt und Ausrichtung sowie die 
konsequente Verfolgung eines konventionskonformen, menschenrechtsbasierten Ansatzes 
angeht.   

6. Der Ausschuss unterstreicht die Pflichten des Vertragsstaats nach Artikel 4 
Absatz 5 und empfiehlt dem Vertragsstaat, sicherzustellen, dass sich die Bundes-, 
Länder- und Kommunalbehörden der in dem Übereinkommen enthaltenen Rechte 
und ihrer Pflicht, deren Implementierung wirksam sicherzustellen, bewusst sind.  

7. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass das innerstaatliche Recht kein ausreichendes 
Verständnis der in den Artikeln 1 und 2 des Übereinkommens enthaltenen Begriffe 
erkennen lässt, insbesondere im Hinblick auf ihre Übertragung in bestehende 
Rechtsvorschriften auf der Grundlage eines Menschenrechtsansatzes. 

8. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, sicherzustellen, 

(a) dass die gesetzliche Definition von Behinderung auf Bundes- wie auch 
auf Länderebene im Recht und in der Politik neu gefasst wird, mit dem Ziel, sie mit 
den allgemeinen Prinzipien und Bestimmungen des Übereinkommens zu 
harmonisieren, insbesondere in Bezug auf Fragen der Nichtdiskriminierung und den 
vollständigen Übergang zu einem menschenrechtsbasierten Modell; 

(b) dass die Bundesregierung und alle Länder- und Kommunalregierungen 
übergreifende Aktionspläne aufstellen, die auf den Menschenrechten beruhen und von 
einem klaren Behinderungsbegriff ausgehen und in denen sie angemessene 
Maßnahmen zur Förderung, zum Schutz und zur Gewährleistung der Rechte 
festlegen, samt Zielvorgaben und Indikatoren zur Überwachung der Umsetzung des 
Übereinkommens.  

9. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass Menschen mit Behinderungen die 
sinnstiftende und wirksame Partizipation an ihr Leben berührenden Entscheidungen nicht 
garantiert wird und dass es Defizite bei der barrierefreien Kommunikation gibt. Er ist 
außerdem besorgt über die mangelnde Klarheit bezüglich der jeweiligen Rollen und 
Funktionen bei Umsetzung des Übereinkommens.   

10. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat die Entwicklung von Rahmen für 
die inklusive, umfassende und transparente Partizipation von Organisationen, die 
Menschen mit Behinderungen vertreten (Selbstvertretungsorganisationen), 
einschließlich derjenigen, die intersektioneller Diskriminierung ausgesetzt sind, bei 
der Verabschiedung von Rechtsvorschriften, Konzepten und Programmen zur 
Umsetzung und Überwachung des Übereinkommens. Außerdem empfiehlt er dem 
Vertragsstaat, Mittel bereitzustellen, um die Beteiligung der Organisationen, die 
Menschen mit Behinderungen vertreten, insbesondere von kleineren 
Selbstvertretungsorganisationen, zu erleichtern. 

11. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass bestehende und neue Rechtsvorschriften auf 
Bundes- und auf Länderebene nicht immer mit dem Übereinkommen in Einklang stehen. 
Außerdem ist er besorgt darüber, dass die Bedeutung und Tragweite der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen in Rechtssetzungsverfahren nicht genügend erkannt werden 
und dass die Möglichkeit, vor Gericht einen Rechtsbehelf einzulegen, sowie die 
Anerkennung des Übereinkommens vor Gericht in der Praxis nicht gewährleistet sind. 
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12. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, zu garantieren, 

(a) dass alle einschlägigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften von einem 
unabhängigen Expertengremium geprüft und entsprechend mit dem Übereinkommen 
harmonisiert werden; 

(b) dass alle zukünftigen Rechtsvorschriften und Konzepte mit dem 
Übereinkommen in Einklang gebracht werden; 

(c) dass bestehende und zukünftige Rechtsvorschriften Maßnahmen 
enthalten, durch die gewährleistet wird, dass die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen aus dem Übereinkommen mit konkreten wirksamen Rechtsbehelfen 
vor Gericht geltend gemacht werden können. 

 B. Spezifische Rechte (Artikel 5-30) 

Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung (Artikel 5) 

13. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass  

(a) die bestehenden Rechtsvorschriften keine Definition der angemessenen 
Vorkehrungen enthalten und dass die Versagung angemessener Vorkehrungen nicht als 
Form der Diskriminierung angesehen wird;  

(b) das Verständnis dessen, wie angemessene Vorkehrungen umgesetzt werden 
können, noch weitgehend unterentwickelt ist, sei es in der Verwaltung, in der 
Gerichtsbarkeit oder bei Anbietern von Sozialleistungen;  

(c) es weder auf Bundes- noch auf Länderebene einen festen Zeitplan für die 
Umsetzung rechtlicher Vorschriften gibt. 

14. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, 

(a) im innerstaatlichen Recht, auch auf Länderebene, den Schutz von 
Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung, einschließlich intersektioneller 
Diskriminierung, als umfassendes querschnittsbezogenes Recht zu entwickeln und 
einschlägige Daten zur Rechtsprechung zu sammeln; 

(b) Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass Regelungen zu 
angemessenen Vorkehrungen als ein in allen Rechts- und Politikbereichen 
unmittelbar durchsetzbares Recht gesetzlich verankert werden, mit einer gesetzlich 
ausdrücklich festgelegten Begriffsbestimmung nach Artikel 2 des Übereinkommens, 
und dass die Versagung angemessener Vorkehrungen als eine Form der 
Diskriminierung anerkannt und sanktioniert wird. 

(c) auf Bundes-, Länder und Kommunalebene in allen Sektoren und mit 
dem Privatsektor systematisch Schulungen zu angemessenen Vorkehrungen 
durchzuführen. 

Frauen mit Behinderungen (Artikel 6) 

15. Der Ausschuss ist besorgt über die ungenügenden Maßnahmen zur Verhütung und 
Bekämpfung einer Mehrfachdiskriminierung von Frauen und Mädchen mit Behinderungen, 
insbesondere von Migrantinnen und weiblichen Flüchtlingen, und über die unzureichende 
Sammlung einschlägiger Daten. 

16. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, 

(a) Programme für Frauen und Mädchen mit Behinderungen, insbesondere 
Migrantinnen und weibliche Flüchtlinge, durchzuführen, einschließlich Fördermaß-
nahmen zur Beseitigung von Diskriminierung in allen Lebensbereichen;  
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(b) systematisch Daten und Statistiken über die Situation von Frauen und 
Mädchen mit Behinderungen zu erheben, mit Indikatoren zur Bemessung 
intersektioneller Diskriminierung, und in seinen nächsten periodischen Bericht 
analytische Angaben hierzu aufzunehmen. 

Kinder mit Behinderungen (Artikel 7) 

17. Der Ausschuss ist besorgt  a) darüber, dass Kinder mit Behinderungen nicht 
systematisch in Entscheidungen, die ihr Leben berühren, einbezogen werden; b) darüber, 
dass die Eltern von Kindern mit Behinderungen nicht frei über die Art der Bildung und 
Dienstleistungen für ihre Kinder entscheiden können; c) über den ungleichen Zugang zu 
Behandlung und Chancen für Kinder mit Behinderungen von Eltern mit Migrations- oder 
Flüchtlingsgeschichte. 

18. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, 

(a) Garantien zu verabschieden, um das Recht von Kindern mit 
Behinderungen zu schützen, zu allen ihr Leben berührenden Angelegenheiten befragt 
zu werden, unter Bereitstellung behinderungsgerechter und altersgemäßer Assistenz;  

(b) sicherzustellen, dass alle Kinder mit Behinderungen in 
Rechtsvorschriften, Konzepten und Maßnahmen nach dem Prinzip der 
Chancengleichheit und der Inklusion in die Gemeinschaft Berücksichtigung finden, 
mit besonderem Augenmerk auf Kinder mit Behinderungen von Eltern mit 
Migrations- oder Flüchtlingsgeschichte. 

Bewusstseinsbildung (Artikel 8) 

19. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass die von dem Vertragsstaat getroffenen 
Maßnahmen zum Abbau der Stigmatisierung von Menschen mit Behinderungen, 
insbesondere von Menschen mit psychosozialen und/oder geistigen Behinderungen, 
wirkungslos geblieben sind. 

20. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, in Abstimmung mit den 
Organisationen, die Menschen mit Behinderungen vertreten , 

(a) eine Strategie zur Bewusstseinsbildung und zur Beseitigung der 
Diskriminierung zu entwickeln und dabei sicherzustellen, dass ihre Erarbeitung und 
Umsetzung auf wissenschaftlich fundierter Grundlage erfolgt, dass ihre Wirkung 
messbar ist und dass die öffentlichen und privaten Medien beteiligt werden;  

(b) sicherzustellen, dass bewusstseinsbildende und menschenrechtsbasierte 
Schulungsprogramme für alle an der Förderung, dem Schutz und/oder der 
Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen beteiligten öffentlichen 
Bediensteten bereitgestellt werden. 

Zugänglichkeit (Artikel 9) 

21. Der Ausschuss ist besorgt a) darüber, dass private Rechtsträger, insbesondere private 
Medien und Websites, nicht verbindlich verpflichtet sind, keine neuen Barrieren zu 
schaffen und bestehende Zugänglichkeitsbarrieren zu beseitigen; b) über die unzulängliche 
Umsetzung der Vorschriften betreffend die Zugänglichkeit und das universelle Design. 

22. Der Ausschuss lenkt die Aufmerksamkeit des Vertragsstaats auf seine 
Allgemeine Bemerkung Nr. 2 (2014) und empfiehlt dem Vertragsstaat, 

(a) gezielte, wirksame Maßnahmen einzuführen, wie etwa zwingende 
Auflagen, Überwachungsmechanismen und wirksame Sanktionen bei Verstoß, um die 
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Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen in allen Sektoren und 
Lebensbereichen, einschließlich des Privatsektors, auszuweiten; 

(b) öffentlich-rechtliche und private Rundfunkanstalten dazu anzuhalten, 
ihre Arbeit hinsichtlich der Umsetzung des Rechts auf Zugänglichkeit, insbesondere 
hinsichtlich des Gebrauchs der Gebärdensprache, umfassend zu evaluieren. 

Gefahrensituationen und humanitäre Notlagen (Artikel 11) 

23. Der Ausschuss ist besorgt über a) den Zugang zu dem nationalen Notrufsystem, 
insbesondere für Gehörlose; b) das Fehlen einer konkreten Strategie zur Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen bei der Katastrophenabwehr und der humanitären Hilfe. 

24. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, im gesamten Staatsgebiet 
einheitliche Notfall-Leitstellen einzurichten, einschließlich moderner Protokolle für 
Gehörlose. Außerdem empfiehlt der Ausschuss dem Vertragsstaat, eine 
menschenrechtsbasierte Strategie für die Katastrophenabwehr und die humanitäre 
Hilfe zu verabschieden, die inklusiv und für Menschen mit Behinderungen zugänglich 
sein soll.  

Gleiche Anerkennung vor dem Recht (Artikel 12) 

25. Der Ausschuss ist besorgt über die Unvereinbarkeit des im deutschen Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) festgelegten und geregelten Instruments der rechtlichen Betreuung mit 
dem Übereinkommen. 

26. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,  

(a) in Anbetracht der Allgemeinen Bemerkung Nr. 1 (2014) des Ausschusses 
alle Formen der ersetzten Entscheidung abzuschaffen und ein System der 
unterstützten Entscheidung an ihre Stelle treten zu lassen; 

(b) professionelle Qualitätsnormen für Mechanismen der unterstützten 
Entscheidung zu entwickeln; 

(c) in enger Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen auf 
Bundes-, Länder- und Kommunalebene für alle Akteure, einschließlich öffentlich 
Bedienstete, Richter, Sozialarbeiter, Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialbereich, 
und für die umfassendere Gemeinschaft Schulungen zu Artikel 12 des 
Übereinkommens bereitzustellen, die der Allgemeinen Bemerkung Nr. 1 entspricht. 

Zugang zur Justiz (Artikel 13) 

27. Der Ausschuss ist besorgt über a) das Fehlen von Strukturen und 
verfahrenstechnischen Vorkehrungen im Justizbereich, die spezifisch dazu vorgesehen sind, 
Menschen mit Behinderungen Assistenz zu gewähren, insbesondere Mädchen, die Opfer 
von Gewalt und Missbrauch geworden sind; b) die Unzugänglichkeit gerichtlicher 
Einrichtungen und das mangelnde Verständnis bei Angehörigen von Rechtsberufen, was 
den Zugang zur Justiz angeht; c) die mangelnde Durchführung und -setzung der Normen 
des Übereinkommens durch die innerstaatlichen Gerichte im Rahmen von 
Gerichtsentscheidungen.  

28. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,  

(a) gezielte Maßnahmen zur Steigerung der physischen und 
kommunikativen Zugänglichkeit von Gerichten, Justizbehörden und anderen 
Einrichtungen der Rechtspflege zu ergreifen;  

(b) gesetzgeberische Reformen einzuleiten, dahin gehend, dass in nationalen 
straf-, zivil-, arbeits- und verwaltungsrechtlichen Verfahren verfahrensbezogene 
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Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen vorgesehen werden, unter 
besonderer Berücksichtigung von Menschen mit geistigen oder psychosozialen 
Behinderungen, taubblinden Personen und Kindern mit Behinderungen; 

(c) die wirksame Schulung des im Justiz-, Polizei- und Strafvollzugsystems 
tätigen Personals in Bezug auf die Anwendung menschenrechtlicher Normen zur 
Förderung und zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
sicherzustellen. 

Recht auf Freiheit und Sicherheit der Person (Artikel 14)  

29. Der Ausschuss ist besorgt über die verbreitete Praxis der Zwangsunterbringung von 
Menschen mit psychosozialen Behinderungen in Einrichtungen, den mangelnden Schutz 
ihrer Privatsphäre und den Mangel an verfügbaren Daten über ihre Situation. 

30. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, alle unmittelbar notwendigen 
gesetzgeberischen, administrativen und gerichtlichen Maßnahmen zu ergreifen, 

(a) um Zwangsunterbringung durch Rechtsänderungen zu verbieten, und 
mit den Übereinkommens-Artikeln 14, 19 und 22 übereinstimmende alternative 
Maßnahmen zu fördern; 

(b) um eine unabhängige Enquete durchzuführen, gestützt auf eine 
menschenrechtsbasierte Überprüfung der psychiatrischen Dienstleistungen für 
Menschen mit Behinderungen und ihrer Privatsphäre sowie die Sammlung 
einschlägiger Daten. 

31. Der Ausschuss nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem Mangel an Informationen 
über Menschen mit Behinderungen im Strafjustizsystem, die bei einer Straftat für 
schuldunfähig erklärt worden sind, über den Freiheitsentzug bei Personen aufgrund der 
Schuldunfähigkeitserklärung und die Anwendung von Maßregeln der Sicherung, oftmals 
auf unbestimmte Zeit.  

32. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, a) eine strukturelle Überprüfung 
der Verfahren einzuleiten, die genutzt werden, um straffällig gewordene Menschen 
mit Behinderungen zu bestrafen; b) sicherzustellen, dass Menschen mit 
Behinderungen gleichen Zugang zu den Verfahrensgarantien haben, die alle einer 
Straftat beschuldigten Personen im Strafjustizsystem zur Verfügung stehen, unter 
anderem die Unschuldsvermutung, das Recht auf einen Verteidiger und auf ein faires 
Verfahren; c) angemessene Vorkehrungen in Hafteinrichtungen sicherzustellen. 

Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe (Artikel 15) 

33. Der Ausschuss ist tief besorgt darüber, dass der Vertragsstaat die Verwendung 
körperlicher und chemischer Freiheitseinschränkungen, die Absonderung und andere 
schädliche Praktiken nicht als Folterhandlungen anerkennt. Er ist fernerhin besorgt über die 
Verwendung körperlicher und chemischer Freiheitseinschränkungen, insbesondere bei 
Personen mit psychosozialen Behinderungen in Einrichtungen und älteren Menschen in 
Pflegeheimen. 

34. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, a) eine Überprüfung mit dem Ziel 
der offiziellen Abschaffung aller Praktiken vorzunehmen, die als Folterhandlungen 
angesehen werden; b) die Verwendung körperlicher und chemischer 
Freiheitseinschränkungen in der Altenpflege und in Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen zu verbieten; c) Schadenersatzleistungen für die Opfer dieser 
Praktiken zu erwägen.  
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Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch (Artikel¬ 16) 

35. Der Ausschuss ist besorgt über a) die Nichteinsetzung einer unabhängigen 
Überwachungsbehörde zur Untersuchung von Gewalt und Missbrauch an Menschen mit 
Behinderungen in- und außerhalb von Einrichtungen, in denen sie erhöhten Risiken 
ausgesetzt sind; b) das Fehlen unabhängiger Beschwerdemechanismen in Einrichtungen; c) 
die fehlende dauerhafte staatliche Finanzierung für den Gewaltschutz für Frauen. 

36. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, eine umfassende, wirksame und 
mit angemessenen Finanzmitteln ausgestattete Strategie aufzustellen, um in allen 
öffentlichen und privaten Umfeldern den wirksamen Gewaltschutz für Frauen und 
Mädchen mit Behinderungen zu gewährleisten. Außerdem empfiehlt er dem 
Vertragsstaat, umgehend eine unabhängige Stelle/unabhängige Stellen nach Artikel 
16 Abs. 3 zu schaffen oder zu bestimmen sowie die unabhängige Bearbeitung von 
Beschwerden in Einrichtungen sicherzustellen.  

Schutz der Unversehrtheit der Person (Artikel 17) 

37. Der Ausschuss ist besorgt über a) den Mangel an verfügbaren Daten über die nicht 
freiwillige Unterbringung und Behandlung; b) die Praxis der Zwangssterilisierung und 
Zwangsabtreibungen an Erwachsenen mit Behinderungen bei ersetzter Entscheidung; c) die 
mangelnde Durchführung der Empfehlungen aus dem Jahr 2011 (CAT/C/DEU/CO/5, Ziff. 
20) über die Wahrung der körperlichen Unversehrtheit von intersexuellen Kindern.  

38. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, die notwendigen Maßnahmen, 
einschließlich gesetzgeberischer Art, zu treffen,  

(a) um § 1905 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs aufzuheben und die 
Sterilisierung ohne die uneingeschränkte und informierte Einwilligung des/der 
Betroffenen gesetzlich zu verbieten und sämtliche Ausnahmen abzuschaffen, 
einschließlich der ersetzten Entscheidung oder der richterlichen Genehmigung; 

(b) um sicherzustellen, dass alle psychiatrischen Behandlungen und 
Dienstleistungen stets auf der Grundlage der freien und informierten Einwilligung 
der/des Betroffenen erbracht werden;  

(c) um Menschenrechtsverletzungen in der psychiatrischen Versorgung und 
der Altenpflege in allen Bundesländern zu untersuchen; 

(d) um alle Empfehlungen in CAT/C/DEU/CO/5 Ziff. 20 betreffend 
intersexuelle Kinder durchzuführen. 

Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit (Artikel 18) 

39. Der Ausschuss ist besorgt über Ungleichheit beim Zugang von Migrantinnen und 
Migranten mit Behinderungen zu den verfügbaren sozialen Dienst- und 
Unterstützungsleistungen sowie ihren Wahlmöglichkeiten. 

40. Der Ausschuss fordert den Vertragsstaat nachdrücklich auf, sicherzustellen, 
dass alle Konzepte und Programme für Bevölkerungsteile mit Migrationsgeschichte in 
dem Vertragsstaat Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt zugänglich sind 
und dass die Konzepte und Programme Ressourcen in den Muttersprachen der 
wichtigsten Migrantengemeinschaften beinhalten. 

Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft (Artikel 19) 

41. Der Ausschuss ist besorgt über den hohen Grad der Institutionalisierung und den 
Mangel an alternativen Wohnformen beziehungsweise einer geeigneten Infrastruktur, durch 
den für Menschen mit Behinderungen zusätzliche finanzielle Barrieren entstehen. Er ist 
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ferner besorgt darüber, dass das Recht, mit angemessenem Lebensstandard in der 
Gemeinschaft zu leben, insoweit beeinträchtigt ist, als der Zugang zu Leistungen und 
Unterstützungsdiensten einer Bedürftigkeitsprüfung unterliegt und infolge nicht alle 
behinderungsbedingten Aufwendungen abgedeckt werden. 

42. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,  

(a) Schritte zur Novellierung von § 13 Abs. 1 Satz 3 des Zwölften Buchs des 
Sozialgesetzbuchs zu unternehmen, um durch erhöhte soziale Assistenzleistungen, 
Inklusion, Selbstbestimmung und die Entscheidung, in der Gemeinschaft zu leben, zu 
ermöglichen; 

(b) ausreichende Finanzmittel verfügbar zu machen, um die 
Deistitutionalisierung zu erleichtern und die unabhängige Lebensführung zu fördern, 
einschließlich höherer Finanzmittel für die Bereitstellung gemeindenaher ambulanter 
Dienste, die Menschen mit geistigen oder psychosozialen Behinderungen auf der 
Grundlage der freien und informierten Einwilligung der/des Betroffenen im gesamten 
Land die erforderliche Unterstützung gewähren; 

(c) den Zugang zu Programmen und Leistungen zu vergrößern, die das 
Leben in der Gemeinschaft unterstützen und behinderungsbedingte Aufwendungen 
decken.  

Achtung der Wohnung und Familie (Artikel 23) 

43. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass der Vertragsstaat keine ausreichende 
Unterstützung bereitstellt, damit Eltern mit Behinderungen  ihre Kinder aufziehen und ihre 
elterlichen Rechte ausüben können und damit die Adoption von Kindern mit 
Behinderungen erleichtert wird. 

44. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, a) Maßnahmen zu ergreifen, um 
ausdrücklich gesetzlich zu verankern, dass Kinder nicht auf Grund der Behinderung 
ihrer Eltern von diesen getrennt werden dürfen; b) sicherzustellen, dass Eltern mit 
Behinderungen zugängliche und inklusive gemeindenahe Unterstützung und 
Schutzmechanismen zur Verfügung stehen, damit sie ihre elterlichen Rechte ausüben 
können; c) in größerem Umfang die Gelegenheit zur Adoption von Kindern mit 
Behinderungen zu eröffnen. 

Bildung (Artikel 24) 

45. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass der Großteil der Schülerinnen und Schüler 
mit Behinderungen in dem Bildungssystem des Vertragsstaats segregierte Förderschulen 
besucht. 

46. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, 

(a) umgehend eine Strategie, einen Aktionsplan, einen Zeitplan und 
Zielvorgaben zu entwickeln, um in allen Bundesländern den Zugang zu einem 
qualitativ hochwertigen, inklusiven Bildungssystem herzustellen, einschließlich der 
notwendigen Finanzmittel und des erforderlichen Personals auf allen Ebenen; 

(b) im Interesse der Inklusion das segregierte Schulwesen zurückzubauen, 
und empfiehlt, dass Regelschulen mit sofortiger Wirkung Kinder mit Behinderungen 
aufnehmen, sofern dies deren Willensentscheidung ist; 

(c) dafür Sorge zu tragen, dass auf allen Bildungsebenen angemessene 
Vorkehrungen bereitgestellt werden und vor Gericht rechtlich durchsetzbar und 
einklagbar sind;  
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(d) die Schulung aller Lehrkräfte auf dem Gebiet der inklusiven Bildung 
sowie die erhöhte Barrierefreiheit des schulischen Umfelds, der Schulmaterialien und 
der Lehrpläne und die Bereitstellung von Gebärdensprache in den regulären 
Bildungseinrichtungen, einschließlich für Postdoktoranden, sicherzustellen. 

Gesundheit (Artikel 25) 

47. Der Ausschuss ist besorgt über Barrieren beim Zugang zur Gesundheitsversorgung, 
besonders beim Zugang zu Gesundheitsversorgung für Asylsuchende und Flüchtlinge mit 
Behinderungen. 

48. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, Pläne für die Zugänglichkeit von 
Gesundheitsdiensten, einschließlich Diensten für Flüchtlinge, zu erarbeiten und 
umzusetzen sowie entsprechende Mittel bereitzustellen für die rechtebasierte Aus- 
und Fortbildung von Gesundheitsfachkräften, die Kommunikation, die Information, 
die Achtung der freien, informieren Einwilligung des Einzelnen und für Hilfsmittel 
nach universellem Design. 

Arbeit und Beschäftigung (Artikel 27) 

49. Der Ausschuss ist besorgt über  

(a) Segregation auf dem Arbeitsmarkt des Vertragsstaates;  

(b) finanzielle Fehlanreize, die Menschen mit Behinderungen am Eintritt oder 
Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt hindern; 

(c) den Umstand, dass segregierte Behindertenwerkstätten weder auf den 
Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereiten noch diesen Übergang fördern. 

50. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, durch entsprechende Vorschriften 
wirksam einen inklusiven, mit dem Übereinkommen in Einklang stehenden 
Arbeitsmarkt zu schaffen, durch  

(a) die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten an zugänglichen 
Arbeitsplätzen gemäß der Allgemeinen Bemerkung Nr. 2 (2014) des Ausschusses, 
insbesondere für Frauen mit Behinderungen; 

(b) die schrittweise Abschaffung der Behindertenwerkstätten durch sofort 
durchsetzbare Ausstiegsstrategien und Zeitpläne sowie durch Anreize für die 
Beschäftigung bei öffentlichen und privaten Arbeitgebern im allgemeinen 
Arbeitsmarkt; 

(c) die Sicherstellung, dass Menschen mit Behinderungen keine Minderung 
ihrer Sozial- und Altersversicherung erfahren, die gegenwärtig an die 
Behindertenwerkstätten gebunden ist; 

(d) die Sammlung von Daten über die Zugänglichkeit von Arbeitsplätzen 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz (Artikel 28) 

51. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass Menschen mit Behinderungen zusätzliche 
behinderungsbedingte Aufwendungen selbst tragen, insbesondere Aufwendungen für eine 
unabhängige Lebensführung. 

52. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, umgehend eine Prüfung des 
Umfangs vorzunehmen, in dem Menschen mit Behinderungen ihr persönliches 
Einkommen verwenden, um ihre Bedürfnisse zu decken und unabhängig zu leben. 
Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat ferner, Menschen mit Behinderungen 
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soziale Dienstleistungen anzubieten, die ihnen den gleichen Lebensstandard 
ermöglichen wie Menschen ohne Behinderungen mit vergleichbarem Einkommen. 

Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben (Artikel 29) 

53. Der Ausschuss ist besorgt über den in § 13 Nr. 2 und Nr. 3 des Bundeswahlgesetzes 
(BWG) und in den entsprechenden Ländergesetzen vorgesehenen Ausschluss von 
Menschen mit Behinderungen vom Wahlrecht sowie über die praktischen Barrieren, die 
Menschen mit Behinderungen an der gleichberechtigten Ausübung des Wahlrechts hindern.  

54. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, alle Gesetze und sonstigen 
Vorschriften aufzuheben, durch die Menschen mit Behinderungen das Wahlrecht 
vorenthalten wird, Barrieren abzubauen und angemessene 
Unterstützungsmechanismen einzurichten. 

Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport (Artikel 30) 

55. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass der Vertragsstaat dem Vertrag von 
Marrakesch zur Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Werken für blinde, 
sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Personen noch nicht beigetreten ist. 

56. Der Ausschuss legt dem Vertragsstaat nahe, möglichst bald alle geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Ratifikation und Umsetzung des Vertrags 
von Marrakesch, um blinden und sehbehinderten Personen und Personen, die sonstige 
Schwierigkeiten beim Zugang zu veröffentlichten Werken haben, den Zugang zu 
veröffentlichtem Material zu erleichtern.  

 C. Spezifische Pflichten (Artikel 31-33) 

Statistik und Datensammlung (Artikel 31) 

57. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass die Indikatoren, die für die Sammlung von 
Daten zu Menschen mit Behinderungen verwendet werden, nicht auf einem 
Menschenrechtsansatz beruhen und nicht zeigen, inwieweit Barrieren beseitigt werden. 

58. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, systematisch nach Geschlecht, 
Alter und Behinderung aufgeschlüsselte Daten in allen Bereichen zu sammeln und 
menschenrechtliche Indikatoren zu entwickeln, um Informationen über die 
Umsetzung des Übereinkommens und die Beseitigung von Barrieren bereitzustellen. 

Internationale Zusammenarbeit (Artikel 32) 

59. Der Ausschuss ist besorgt über die mangelnde Beachtung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen in den Konzepten und Programmen des Vertragsstaates auf dem Gebiet 
der internationalen Zusammenarbeit und Entwicklung, insbesondere im Zusammenhang mit 
den Millenniums-Entwicklungszielen. 

60. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, 

(a) einen behindertenrechtlichen Ansatz in Bezug auf internationale 
Entwicklungsverpflichtungen, einschließlich in Bezug auf den Post-2015-
Entwicklungsrahmen, aufzustellen; 

(b) einen Rahmen für die Überwachung und Rechenschaftslegung zu 
schaffen, mit geeigneten behinderungsspezifischen Haushaltstiteln, die es gestatten, in 
Konzepten und Programmen zur Umsetzung der Post-2015-Entwicklungsagenda 
gezielt auf Menschen mit Behinderungen abzustellen; 
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(c) eine umfassende, integrierte Datenbank zur Integration von Menschen 
mit Behinderungen in alle allgemeinen Programme und Projekte der 
Entwicklungszusammenarbeit aufstellen und Kriterien einführen, anhand derer der 
Stand der Verwirklichung der Rechte systematisch analysiert und beurteilt werden 
kann. Er empfiehlt außerdem, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen bei 
der gesamten Entwicklungszusammenarbeit herbeizuführen, auch im Hinblick auf die 
Datensammlung. 

Innerstaatliche Durchführung und Überwachung (Artikel 33) 

61. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass manche Anlaufstellen auf Länderebene 
nicht offiziell bestimmt worden sind, wie das Übereinkommen es in Artikel 33 Abs. 1 
verlangt, und dass der Vertragsstaat nicht dauerhaft angemessene Mittel bereitstellt, um die 
Arbeit des unabhängigen Überwachungsmechanismus gemäß Artikel 33 Abs. 2 zu 
unterstützen.  

62. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, 

(a) im Einklang mit Artikel 33 Abs. 1 die institutionellen Strukturen zu 
konsolidieren und die Bestimmung von Focal Points und ihren Partnerstellen in den 
verschiedenen Anwendungsbereichen des Übereinkommens in allen Bundesländern 
förmlich vorzunehmen; 

(b) die notwendigen Mittel und die Voraussetzungen für die unabhängige 
Tätigkeit der Focal Points zu stärken, einschließlich die Rechtsstellung aller 
Länderbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen;  

(c) die Kapazität des unabhängigen Überwachungsmechanismus nach 
Artikel 33 Abs. 2 zu stärken, um die Verfügbarkeit von Mitteln für eine umfassendere 
und wirksamere Überwachung auf Länder- und Kommunalebene zu gewährleisten.  

Folgemaßnahmen und Verbreitung 

63. Der Ausschuss bittet den Vertragsstaat, innerhalb von 12 Monaten und im Einklang 
mit Artikel 35 Abs. 2 des Übereinkommens Informationen über die Maßnahmen 
vorzulegen, die er getroffen hat, um die in der Ziffer 36 enthaltenen 
Ausschussempfehlungen umzusetzen. 

64. Der Ausschuss ersucht den Vertragsstaat, die in den vorliegenden Abschließenden 
Bemerkungen enthaltenen Empfehlungen des Ausschusses umzusetzen. Er empfiehlt dem 
Vertragsstaat, den Mitgliedern der Regierung und des Parlaments, Bediensteten in 
einschlägigen Ministerien, Kommunalverwaltungen und Angehörigen einschlägiger 
Berufsgruppen, wie etwa pädagogischen, medizinischen und juristischen Fachkräften, 
sowie den Medien unter Verwendung moderner sozialer Kommunikationsstrategien die 
Abschließenden Bemerkungen zur Prüfung und Ergreifung entsprechender Maßnahmen 
zuzuleiten. 

65. Der Ausschuss legt dem Vertragsstaat eindringlich nahe, zivilgesellschaftliche 
Organisationen, insbesondere Organisationen von Menschen mit Behinderungen, an der 
Erstellung seines periodischen Berichts zu beteiligen. 

66. Der Ausschuss ersucht den Vertragsstaat, die vorliegenden Abschließenden 
Bemerkungen in der Landessprache und in Minderheitensprachen, einschließlich der 
Gebärdensprache, weit zu verbreiten, unter anderem auch an nichtstaatliche Organisationen 
und repräsentative Organisationen von Menschen mit Behinderungen, sowie an Menschen 
mit Behinderungen selbst und an ihre Familienangehörigen, und sie auf der Website der 
Regierung zu Menschenrechtsfragen verfügbar zu machen. 
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Nächster Bericht 

67. Der Ausschuss ersucht den Vertragsstaat, bis spätestens 24. März 2019 seinen 
zweiten und dritten Bericht vorzulegen und darin Informationen zu der Umsetzung der 
vorliegenden Abschließenden Bemerkungen aufzunehmen. Der Ausschuss bittet den 
Vertragsstaat, zu erwägen, diese Berichte nach dem vereinfachten Berichterstattungs-
verfahren des Ausschusses vorzulegen, in dessen Rahmen der Ausschuss mindestens ein 
Jahr vor dem Vorlagetermin für die kombinierten Berichte eines Vertragsstaates eine Liste 
der zu behandelnden Punkte erstellt. Die Antworten eines Vertragsstaates auf diese 
Fragenliste stellen den nächsten Bericht dar. 



Anlage 2 zu Vorlage 14/567 
 

Vorbereitung der internen Analyse der sog. Abschlie-
ßenden Bemerkungen zur ersten Staatenprüfung 
Deutschlands durch den UN-Ausschuss zur BRK 

 
Stichworte 

Feder- 
Führung 

LVR- 
Dezernat 

Zuordnung 
Zielrichtung 

LVR- 
Aktionsplan 

I. Einführung 
 

   

1. Der Ausschuss behandelte den ersten Staatenbericht Deutschlands 
(CPPD/C/DEU/1) auf seiner 174. und 175. Sitzung am 26. und 27. März 
2015 und verabschiedete auf seiner 194. Sitzung am 13. April 2015 die 
nachstehenden Abschließenden Bemerkungen.  
 

   

2. Der Ausschuss begrüßt den im Einklang mit seinen Berichterstattungs-
leitlinien erstellten Erstbericht des Vertragsstaats und dankt dem Ver-
tragsstaat für seine schriftlichen Antworten (CRPD/C/Q/1/Add.1) auf die 
von dem Ausschuss aufgestellte Liste der zu behandelnden Punkte  
(„Fragenliste“).  
 

   

3. Der Ausschuss dankt für den fruchtbaren Dialog während der Behand-
lung des Berichts und würdigt die Entsendung einer großen und hochran-
gigen Delegation durch den Vertragsstaat, der auch zahlreiche Vertreter 
der einschlägigen Bundes- und Länderministerien wie auch die Beauftrag-
te der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
angehörten. Der Ausschuss begrüßt außerdem die Teilnahme der nationa-
len Monitoring-Stelle für das Übereinkommen.  
 

   

II. Positive Aspekte  
 

   

4. Der Ausschuss anerkennt das von dem Vertragsstaat Geleistete, darun-
ter die am 15. Juni 2011 auf Bundesebene erfolgte Verabschiedung eines 
Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung des Übereinkommens, die Einset-
zung einer Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Men-
schen mit Behinderungen, die Novellierung des Personenbeförderungsge-
setzes (PbefG) zum 1. Januar 2013 und die offizielle Anerkennung der 
Deutschen Gebärdensprache als eigenständige Sprache.  

   



III. Hauptproblembereiche und Empfehlungen  
 

   

A. Allgemeine Grundsätze und Verpflichtungen (Artikel 1-4)  
 

   
5. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass es bei der Erfüllung der Pflich-
ten des Vertragsstaats aus dem Übereinkommen in Teilen seines Hoheits-
gebiets zu einer unausgewogenen Entwicklung von Aktionsplänen zum 
Thema Behinderung auf Länderebene gekommen ist, insbesondere, was 
deren Inhalt und Ausrichtung sowie die konsequente Verfolgung eines 
konventionskonformen, menschenrechtsbasierten Ansatzes angeht.  

 

   

6. Der Ausschuss unterstreicht die Pflichten des Vertragsstaats 
nach Artikel 4 Absatz 5 und empfiehlt dem Vertragsstaat, sicher-
zustellen, dass sich die Bundes-, Länder- und Kommunalbehörden 
der in dem Übereinkommen enthaltenen Rechte und ihrer Pflicht, 
deren Implementierung wirksam sicherzustellen, bewusst sind.  
 

 
Umsetzungspflicht auch 
auf kommunaler Ebene 

 
alle 
Dez. 

 

 
Z 12 

7. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass das innerstaatliche Recht kein 
ausreichendes Verständnis der in den Artikeln 1 und 2 des Übereinkom-
mens enthaltenen Begriffe erkennen lässt, insbesondere im Hinblick auf 
ihre Übertragung in bestehende Rechtsvorschriften auf der Grundlage 
eines Menschenrechtsansatzes.  
 

   

8. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, sicherzustellen,  

 

(a) dass die gesetzliche Definition von Behinderung auf Bundes- 
wie auch auf Länderebene im Recht und in der Politik neu gefasst 
wird, mit dem Ziel, sie mit den allgemeinen Prinzipien und Be-
stimmungen des Übereinkommens zu harmonisieren, insbesonde-
re in Bezug auf Fragen der Nichtdiskriminierung und den vollstän-
digen Übergang zu einem menschenrechtsbasierten Modell;  

 

(b) dass die Bundesregierung und alle Länder- und Kommunalre-
gierungen übergreifende Aktionspläne aufstellen, die auf den 
Menschenrechten beruhen und von einem klaren Behinderungsbe-

 
 

Harmonisierung 
der verschiedenen 

Behinderungsbegriffe 
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und überprüfen 
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griff ausgehen und in denen sie angemessene Maßnahmen zur 
Förderung, zum Schutz und zur Gewährleistung der Rechte festle-
gen, samt Zielvorgaben und Indikatoren zur Überwachung der 
Umsetzung des Übereinkommens.  
 
9. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass Menschen mit Behinderungen 
die sinnstiftende und wirksame Partizipation an ihr Leben berührenden 
Entscheidungen nicht garantiert wird und dass es Defizite bei der 
barrierefreien Kommunikation gibt. Er ist außerdem besorgt über die 
mangelnde Klarheit bezüglich der jeweiligen Rollen und Funktionen bei 
Umsetzung des Übereinkommens.  
 

   

10. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat die Entwicklung 
von Rahmen für die inklusive, umfassende und transparente Parti-
zipation von Organisationen, die Menschen mit Behinderungen 
vertreten (Selbstvertretungsorganisationen), einschließlich derje-
nigen, die intersektioneller Diskriminierung ausgesetzt sind, bei 
der Verabschiedung von Rechtsvorschriften, Konzepten und Pro-
grammen zur Umsetzung und Überwachung des Übereinkommens. 
Außerdem empfiehlt er dem Vertragsstaat, Mittel bereitzustellen, 
um die Beteiligung der Organisationen, die Menschen mit Behin-
derungen vertreten, insbesondere von kleineren Selbstvertre-
tungsorganisationen, zu erleichtern.  
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11. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass bestehende und neue 
Rechtsvorschriften auf Bundes- und auf Länderebene nicht immer mit 
dem Übereinkommen in Einklang stehen. Außerdem ist er besorgt darü-
ber, dass die Bedeutung und Tragweite der Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen in Rechtssetzungsverfahren nicht genügend erkannt werden 
und dass die Möglichkeit, vor Gericht einen Rechtsbehelf einzulegen, so-
wie die Anerkennung des Übereinkommens vor Gericht in der Praxis nicht 
gewährleistet sind.  
 

   



 
12. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, zu garantieren,  

 

(a) dass alle einschlägigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
von einem unabhängigen Expertengremium geprüft und entspre-
chend mit dem Übereinkommen harmonisiert werden;  

 
(b) dass alle zukünftigen Rechtsvorschriften und Konzepte mit 
dem Übereinkommen in Einklang gebracht werden;  
 
(c) dass bestehende und zukünftige Rechtsvorschriften Maßnah-
men enthalten, durch die gewährleistet wird, dass die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen aus dem Übereinkommen mit kon-
kreten wirksamen Rechtsbehelfen vor Gericht geltend gemacht 
werden können.  
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1+8 
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B. Spezifische Rechte (Artikel 5-30) 
 

   
Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung (Artikel 5)  
 

   
13. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass  

(a) die bestehenden Rechtsvorschriften keine Definition der angemesse-
nen Vorkehrungen enthalten und dass die Versagung angemessener Vor-
kehrungen nicht als Form der Diskriminierung angesehen wird;  

 
(b) das Verständnis dessen, wie angemessene Vorkehrungen umgesetzt 
werden können, noch weitgehend unterentwickelt ist, sei es in der Verwal-
tung, in der Gerichtsbarkeit oder bei Anbietern von Sozialleistungen;  
 
(c) es weder auf Bundes- noch auf Länderebene einen festen Zeitplan für 
die Umsetzung rechtlicher Vorschriften gibt.  
 

   



 
14. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,  

 

(a) im innerstaatlichen Recht, auch auf Länderebene, den Schutz 
von Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung, einschließ-
lich intersektioneller Diskriminierung, als umfassendes 
querschnittsbezogenes Recht zu entwickeln und einschlägige Da-
ten zur Rechtsprechung zu sammeln;  

 
(b) Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass Regelungen 
zu angemessenen Vorkehrungen als ein in allen Rechts- und Poli-
tikbereichen unmittelbar durchsetzbares Recht gesetzlich veran-
kert werden, mit einer gesetzlich ausdrücklich festgelegten Be-
griffsbestimmung nach Artikel 2 des Übereinkommens, und dass 
die Versagung angemessener Vorkehrungen als eine Form der 
Diskriminierung anerkannt und sanktioniert wird.  
 
(c) auf Bundes-, Länder und Kommunalebene in allen Sektoren 
und mit dem Privatsektor systematisch Schulungen zu angemes-
senen Vorkehrungen durchzuführen.  

 
Diskriminierungsschutz 

rechtlich weiterentwickeln 
(Bund/Land) 

 
 
 

Angemessene 
Vorkehrungen nach  

Artikel 2 BRK  
gesetzlich verankern 

 
 
 

Schulungen  
durchführen 

 
  

 
Dez. 
1+8 

 
 

Dez. 
1+8 

 
 
 

Dez. 
1+8 

 
Z 12 

 
 
 

Z 12 
 
 
 
 

Z 9 

Frauen mit Behinderungen (Artikel 6)  
 

   
15. Der Ausschuss ist besorgt über die ungenügenden Maßnahmen zur 
Verhütung und Bekämpfung einer Mehrfachdiskriminierung von Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen, insbesondere von Migrantinnen und 
weiblichen Flüchtlingen, und über die unzureichende Sammlung einschlä-
giger Daten.  
 

   

16. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,  
 
(a) Programme für Frauen und Mädchen mit Behinderungen, ins-
besondere Migrantinnen und weibliche Flüchtlinge, durchzuführen, 
einschließlich Fördermaßnahmen zur Beseitigung von Diskriminie-
rung in allen Lebensbereichen;  

 
Diskriminierungsschutz 
für Frauen und Mädchen 

mit Behinderungen  
weiterentwickeln 

 
Dez. 

0 

 
Z 11 



 
(b) systematisch Daten und Statistiken über die Situation von 
Frauen und Mädchen mit Behinderungen zu erheben, mit Indikato-
ren zur Bemessung intersektioneller Diskriminierung, und in sei-
nen nächsten periodischen Bericht analytische Angaben hierzu 
aufzunehmen.  
 
Kinder mit Behinderungen (Artikel 7) 
 

   
17. Der Ausschuss ist besorgt  
 
(a) darüber, dass Kinder mit Behinderungen nicht systematisch in Ent-
scheidungen, die ihr Leben berühren, einbezogen werden;  
 
(b) darüber, dass die Eltern von Kindern mit Behinderungen nicht frei über 
die Art der Bildung und Dienstleistungen für ihre Kinder entscheiden kön-
nen;  
 
(c) über den ungleichen Zugang zu Behandlung und Chancen für Kinder 
mit Behinderungen von Eltern mit Migrations- oder Flüchtlingsgeschichte.  
 

   

18. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,  

 

(a) Garantien zu verabschieden, um das Recht von Kindern mit 
Behinderungen zu schützen, zu allen ihr Leben berührenden Ange-
legenheiten befragt zu werden, unter Bereitstellung behinde-
rungsgerechter und altersgemäßer Assistenz;  

 
(b) sicherzustellen, dass alle Kinder mit Behinderungen in Rechts-
vorschriften, Konzepten und Maßnahmen nach dem Prinzip der 
Chancengleichheit und der Inklusion in die Gemeinschaft Berück-
sichtigung finden, mit besonderem Augenmerk auf Kinder mit Be-
hinderungen von Eltern mit Migrations- oder Flüchtlingsgeschich-
te.  
 

 
Diskriminierungsschutz 

für Kinder mit  
Behinderungen  

weiterentwickeln 

 
Dez. 

4 

 
Z 10 



Bewusstseinsbildung (Artikel 8)  
 

   
19. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass die von dem Vertragsstaat 
getroffenen Maßnahmen zum Abbau der Stigmatisierung von Menschen 
mit Behinderungen, insbesondere von Menschen mit psychosozialen 
und/oder geistigen Behinderungen, wirkungslos geblieben sind.  
 

   

20. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, in Abstimmung 
mit den Organisationen, die Menschen mit Behinderungen vertre-
ten,  

 

(a) eine Strategie zur Bewusstseinsbildung und zur Beseitigung 
der Diskriminierung zu entwickeln und dabei sicherzustellen, dass 
ihre Erarbeitung und Umsetzung auf wissenschaftlich fundierter 
Grundlage erfolgt, dass ihre Wirkung messbar ist und dass die öf-
fentlichen und privaten Medien beteiligt werden;  

 
(b) sicherzustellen, dass bewusstseinsbildende und menschen-
rechtsbasierte Schulungsprogramme für alle an der Förderung, 
dem Schutz und/oder der Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen beteiligten öffentlichen Bediensteten bereitge-
stellt werden.  
 

 
 
 

Wirksame Strategie  
zur Bewusstseinsbildung 
und Entstigmatisierung  

entwickeln 
 
 
 

Schulungen  
durchführen 

 
 

Dez. 
1 
 
 
 

Dez. 
1 
 

 
 

Z 9 
 
 
 
 

Z 9 

Zugänglichkeit (Artikel 9)  
 

   
    
21. Der Ausschuss ist besorgt  
 
(a) darüber, dass private Rechtsträger, insbesondere private Medien und 
Websites, nicht verbindlich verpflichtet sind, keine neuen Barrieren zu 
schaffen und bestehende Zugänglichkeitsbarrieren zu beseitigen;  
 
(b) über die unzulängliche Umsetzung der Vorschriften betreffend die Zu-
gänglichkeit und das universelle Design.  
 

   



22. Der Ausschuss lenkt die Aufmerksamkeit des Vertragsstaats 
auf seine Allgemeine Bemerkung Nr. 2 (2014) und empfiehlt dem 
Vertragsstaat,  
 
(a) gezielte, wirksame Maßnahmen einzuführen, wie etwa zwin-
gende Auflagen, Überwachungsmechanismen und wirksame Sank-
tionen bei Verstoß, um die Zugänglichkeit für Menschen mit Be-
hinderungen in allen Sektoren und Lebensbereichen, einschließlich 
des Privatsektors, auszuweiten;  
 
(b) öffentlich-rechtliche und private Rundfunkanstalten dazu an-
zuhalten, ihre Arbeit hinsichtlich der Umsetzung des Rechts auf 
Zugänglichkeit, insbesondere hinsichtlich des Gebrauchs der Ge-
bärdensprache, umfassend zu evaluieren.  
 

 
 
 

Umfassende  
Zugänglichkeit 

garantieren 
 
 

 
 

Dez. 
2+8 

 
 

Z 4 
Z 5 
Z 6 
Z 7 
Z 8 

Gefahrensituationen und humanitäre Notlagen (Artikel 11) 
 

   
23. Der Ausschuss ist besorgt über  
 
(a) den Zugang zu dem nationalen Notrufsystem, insbesondere für Gehör-
lose;  
 
(b) das Fehlen einer konkreten Strategie zur Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen bei der Katastrophenabwehr und der humanitären Hilfe.  
 

   

24. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, im gesamten 
Staatsgebiet einheitliche Notfall-Leitstellen einzurichten, ein-
schließlich moderner Protokolle für Gehörlose. Außerdem emp-
fiehlt der Ausschuss dem Vertragsstaat, eine menschenrechtsba-
sierte Strategie für die Katastrophenabwehr und die humanitäre 
Hilfe zu verabschieden, die inklusiv und für Menschen mit Behin-
derungen zugänglich sein soll.  
 

 
Notrufe und  

Katastrophenschutz 
inklusiv gestalten 

 
Dez. 

1 
 

 
Z 4 

Gleiche Anerkennung vor dem Recht (Artikel 12) 
 

   
25. Der Ausschuss ist besorgt über die Unvereinbarkeit des im deutschen 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegten und geregelten Instruments 

   



der rechtlichen Betreuung mit dem Übereinkommen.  
 
26. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,  

 

(a) in Anbetracht der Allgemeinen Bemerkung Nr. 1 (2014) des 
Ausschusses alle Formen der ersetzten Entscheidung abzuschaffen 
und ein System der unterstützten Entscheidung an ihre Stelle tre-
ten zu lassen;  

 
(b) professionelle Qualitätsnormen für Mechanismen der unter-
stützten Entscheidung zu entwickeln;  
 
(c) in enger Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen 
auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene für alle Akteure, ein-
schließlich öffentlich Bedienstete, Richter, Sozialarbeiter, Fach-
kräfte im Gesundheits- und Sozialbereich, und für die umfassende-
re Gemeinschaft Schulungen zu Artikel 12 des Übereinkommens 
bereitzustellen, die der Allgemeinen Bemerkung Nr. 1 entspricht.  
 

 
 

Selbstbestimmung  
im Betreuungsrecht 

weiterentwickeln  
 
 
 
 

Schulungen  
durchführen 

 
 

Dez. 
8 
 
 
 

Dez. 
8 

 
 

Z 2 
 
 
 
 

Z 9 

Zugang zur Justiz (Artikel 13)  
 

   
27. Der Ausschuss ist besorgt über  
 
(a) das Fehlen von Strukturen und verfahrenstechnischen Vorkehrungen 
im Justizbereich, die spezifisch dazu vorgesehen sind, Menschen mit Be-
hinderungen Assistenz zu gewähren, insbesondere Mädchen, die Opfer 
von Gewalt und Missbrauch geworden sind;  
 
(b) die Unzugänglichkeit gerichtlicher Einrichtungen und das mangelnde 
Verständnis bei Angehörigen von Rechtsberufen, was den Zugang zur Jus-
tiz angeht;  
 
(c) die mangelnde Durchführung und -setzung der Normen des Überein-
kommens durch die innerstaatlichen Gerichte im Rahmen von Gerichts-
entscheidungen.  
 

   



28. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,  

 

(a) gezielte Maßnahmen zur Steigerung der physischen und kom-
munikativen Zugänglichkeit von Gerichten, Justizbehörden und 
anderen Einrichtungen der Rechtspflege zu ergreifen;  

 
(b) gesetzgeberische Reformen einzuleiten, dahin gehend, dass in 
nationalen straf-, zivil-, arbeits- und verwaltungsrechtlichen Ver-
fahren verfahrensbezogene Vorkehrungen für Menschen mit Be-
hinderungen vorgesehen werden, unter besonderer Berücksichti-
gung von Menschen mit geistigen oder psychosozialen Behinde-
rungen, taubblinden Personen und Kindern mit Behinderungen;  
 
(c) die wirksame Schulung des im Justiz-, Polizei- und Strafvoll-
zugsystems tätigen Personals in Bezug auf die Anwendung men-
schenrechtlicher Normen zur Förderung und zum Schutz der Rech-
te von Menschen mit Behinderungen sicherzustellen.  
 

 
 

Zugänglichkeit  
der Rechtspflege 

sichern 
 
 
 
 
 
 

Schulungen 
durchführen 

 
 

Dez. 
1+8 

 
 
 
 

Dez. 
1+8 

 
 

Z 12 
 
 
 
 
 

Z 9 

Recht auf Freiheit und Sicherheit der Person (Artikel 14) 
 

   
29. Der Ausschuss ist besorgt über die verbreitete Praxis der Zwangsun-
terbringung von Menschen mit psychosozialen Behinderungen in Einrich-
tungen, den mangelnden Schutz ihrer Privatsphäre und den Mangel an 
verfügbaren Daten über ihre Situation.  
 
 
31. Der Ausschuss nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem Mangel an In-
formationen über Menschen mit Behinderungen im Strafjustizsystem, die 
bei einer Straftat für schuldunfähig erklärt worden sind, über den Frei-
heitsentzug bei Personen aufgrund der Schuldunfähigkeitserklärung und 
die Anwendung von Maßregeln der Sicherung, oftmals auf unbestimmte 
Zeit.  
 

   



 
30. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, alle unmittelbar 
notwendigen gesetzgeberischen, administrativen und gerichtli-
chen Maßnahmen zu ergreifen,  

 

(a) um Zwangsunterbringung durch Rechtsänderungen zu verbie-
ten, und mit den Übereinkommens-Artikeln 14, 19 und 22 überein-
stimmende alternative Maßnahmen zu fördern;  

 
(b) um eine unabhängige Enquete durchzuführen, gestützt auf ei-
ne menschenrechtsbasierte Überprüfung der psychiatrischen 
Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen und ihrer Pri-
vatsphäre sowie die Sammlung einschlägiger Daten.  
 

 
 
 

Zwangsunterbringungen 
verbieten 

 
 
 

„Psychiatrie-Enquete 2.0“ 
 

 
 

Dez. 
8 
 
 

Dez. 
8 

 
 

Z 2 
 
 
 

Z 12 

32. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,  
 
(a) eine strukturelle Überprüfung der Verfahren einzuleiten, die 
genutzt werden, um straffällig gewordene Menschen mit Behinde-
rungen zu bestrafen;  
 
(b) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichen 
Zugang zu den Verfahrensgarantien haben, die alle einer Straftat 
beschuldigten Personen im Strafjustizsystem zur Verfügung ste-
hen, unter anderem die Unschuldsvermutung, das Recht auf einen 
Verteidiger und auf ein faires Verfahren;  
 
(c) angemessene Vorkehrungen in Hafteinrichtungen sicherzustel-
len.  
 

 
 

Strafrecht für Menschen 
mit Behinderungen 

überprüfen 

 
 

Dez. 
8 

 
 

Z 12 

Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedri-

gender Behandlung oder Strafe (Artikel 15)  
 

   

33. Der Ausschuss ist tief besorgt darüber, dass der Vertragsstaat die 
Verwendung körperlicher und chemischer Freiheitseinschränkungen, die 
Absonderung und andere schädliche Praktiken nicht als Folterhandlungen 

   



anerkennt. Er ist fernerhin besorgt über die Verwendung körperlicher und 
chemischer Freiheitseinschränkungen, insbesondere bei Personen mit psy-
chosozialen Behinderungen in Einrichtungen und älteren Menschen in 
Pflegeheimen.  
 
34. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,  
 
(a) eine Überprüfung mit dem Ziel der offiziellen Abschaffung aller 
Praktiken vorzunehmen, die als Folterhandlungen angesehen wer-
den;  
 
(b) die Verwendung körperlicher und chemischer Freiheitsein-
schränkungen in der Altenpflege und in Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen zu verbieten;  
 
(c) Schadenersatzleistungen für die Opfer dieser Praktiken zu er-
wägen.  
 

 
Praktiken abschaffen,  

die völkerrechtlich  
als Folter  

angesehen werden 

 
Dez. 

8 

 
Z 12 

Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch (Artikel 16) 
 

   
35. Der Ausschuss ist besorgt über  
 
(a) die Nichteinsetzung einer unabhängigen Überwachungsbehörde zur 
Untersuchung von Gewalt und Missbrauch an Menschen mit Behinderun-
gen in- und außerhalb von Einrichtungen, in denen sie erhöhten Risiken 
ausgesetzt sind;  
 
(b) das Fehlen unabhängiger Beschwerdemechanismen in Einrichtungen;  
 
(c) die fehlende dauerhafte staatliche Finanzierung für den Gewaltschutz 
für Frauen.  
 

   



 
36. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, eine umfassende, 
wirksame und mit angemessenen Finanzmitteln ausgestattete 
Strategie aufzustellen, um in allen öffentlichen und privaten Um-
feldern den wirksamen Gewaltschutz für Frauen und Mädchen mit 
Behinderungen zu gewährleisten. Außerdem empfiehlt er dem 
Vertragsstaat, umgehend eine unabhängige Stelle/unabhängige 
Stellen nach Artikel 16 Abs. 3 zu schaffen oder zu bestimmen so-
wie die unabhängige Bearbeitung von Beschwerden in Einrichtun-
gen sicherzustellen.  
 

Wirksamen Gewaltschutz  
für Frauen und Mädchen 

mit Behinderungen 
sicherstellen 

 
Unabhängige  

Beschwerdestelle  
für Menschen mit  
Behinderungen in  

Einrichtungen schaffen 

Dez. 
0 
 
 

Dez. 
0 

Z 11 
 
 
 

Z 12 

Schutz der Unversehrtheit der Person (Artikel 17) 
 

   
37. Der Ausschuss ist besorgt über  
 
(a) den Mangel an verfügbaren Daten über die nicht freiwillige Unterbrin-
gung und Behandlung;  
 
(b) die Praxis der Zwangssterilisierung und Zwangsabtreibungen an Er-
wachsenen mit Behinderungen bei ersetzter Entscheidung;  
 
(c) die mangelnde Durchführung der Empfehlungen aus dem Jahr 2011 
(CAT/C/DEU/CO/5, Ziff. 20) über die Wahrung der körperlichen Unver-
sehrtheit von intersexuellen Kindern.  
 

   

38. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, die notwendigen 
Maßnahmen, einschließlich gesetzgeberischer Art, zu treffen,  

 

(a) um § 1905 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs aufzuhe-
ben und die Sterilisierung ohne die uneingeschränkte und infor-
mierte Einwilligung des/der Betroffenen gesetzlich zu verbieten 
und sämtliche Ausnahmen abzuschaffen, einschließlich der ersetz-
ten Entscheidung oder der richterlichen Genehmigung;  

 

 
 
 

Zwangsunterbringungen 
und -behandlungen 

 
 
 

 
 

Dez. 
8 
 
 

 
 

Z 2 
 
 
 



(b) um sicherzustellen, dass alle psychiatrischen Behandlungen 
und Dienstleistungen stets auf der Grundlage der freien und in-
formierten Einwilligung der/des Betroffenen erbracht werden;  
 
(c) um Menschenrechtsverletzungen in der psychiatrischen Ver-
sorgung und der Altenpflege in allen Bundesländern zu untersu-
chen;  
 
(d) um alle Empfehlungen in CAT/C/DEU/CO/5 Ziff. 20 betreffend 
intersexuelle Kinder durchzuführen.  
 

 
 

„Psychiatrie-Enquete 2.0“ 
(siehe auch Ziffer 30,  

erweitert um die Altenpflege) 

 
 

Intersexualität 

 
 

Dez. 
8 
 

Dez. 
4 
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Z 10 

Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit (Artikel 18)  
 

   
39. Der Ausschuss ist besorgt über Ungleichheit beim Zugang von Migran-
tinnen und Migranten mit Behinderungen zu den verfügbaren sozialen 
Dienst- und Unterstützungsleistungen sowie ihren Wahlmöglichkeiten.  
 

   

40. Der Ausschuss fordert den Vertragsstaat nachdrücklich auf, 
sicherzustellen, dass alle Konzepte und Programme für Bevölke-
rungsteile mit Migrationsgeschichte in dem Vertragsstaat Men-
schen mit Behinderungen uneingeschränkt zugänglich sind und 
dass die Konzepte und Programme Ressourcen in den Mutterspra-
chen der wichtigsten Migrantengemeinschaften beinhalten. 
 

Doppeltes  
Diskriminierungsrisiko 

von Menschen mit  
Behinderungen und  

Migrationshintergrund 

Dez. 
0 

alle Z 

Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemein-
schaft (Artikel 19)  
 

   

41. Der Ausschuss ist besorgt über den hohen Grad der Institutionalisie-
rung und den Mangel an alternativen Wohnformen beziehungsweise einer 
geeigneten Infrastruktur, durch den für Menschen mit Behinderungen zu-
sätzliche finanzielle Barrieren entstehen. Er ist ferner besorgt darüber, 
dass das Recht, mit angemessenem Lebensstandard in der Gemeinschaft 
zu leben, insoweit beeinträchtigt ist, als der Zugang zu Leistungen und 
Unterstützungsdiensten einer Bedürftigkeitsprüfung unterliegt und [infol-
ge] nicht alle behinderungsbedingten Aufwendungen abgedeckt werden. 
 

   



42. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,  
 
(a) Schritte zur Novellierung von § 13 Abs. 1 Satz 3 des Zwölften 
Buchs des Sozialgesetzbuchs zu unternehmen, um durch erhöhte 
soziale Assistenzleistungen, Inklusion, Selbstbestimmung und die 
Entscheidung, in der Gemeinschaft zu leben, zu ermöglichen;  
 
(b) ausreichende Finanzmittel verfügbar zu machen, um die 
Deistitutionalisierung zu erleichtern und die unabhängige Lebens-
führung zu fördern, einschließlich höherer Finanzmittel für die Be-
reitstellung gemeindenaher ambulanter Dienste, die Menschen mit 
geistigen oder psychosozialen Behinderungen auf der Grundlage 
der freien und informierten Einwilligung der/des Betroffenen im 
gesamten Land die erforderliche Unterstützung gewähren;  
 
(c) den Zugang zu Programmen und Leistungen zu vergrößern, die 
das Leben in der Gemeinschaft unterstützen und behinderungsbe-
dingte Aufwendungen decken.  
 

 
Eingliederungshilfe 
weiterentwickeln 

 
 
 
 

„Ambulantisierung“  
erleichtern 

 
 
 
 

Bedarfsdeckende  
Leistungen  
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Z 2 
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Achtung der Wohnung und Familie (Artikel 23) 
 

   
43. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass der Vertragsstaat keine aus-
reichende Unterstützung bereitstellt, damit Eltern mit Behinderungen ihre 
Kinder aufziehen und ihre elterlichen Rechte ausüben können und damit 
die Adoption von Kindern mit Behinderungen erleichtert wird.  
 

   

44. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,  
 
(a) Maßnahmen zu ergreifen, um ausdrücklich gesetzlich zu ver-
ankern, dass Kinder nicht auf Grund der Behinderung ihrer Eltern 
von diesen getrennt werden dürfen;  
 
(b) sicherzustellen, dass Eltern mit Behinderungen zugängliche 
und inklusive gemeindenahe Unterstützung und Schutzmechanis-
men zur Verfügung stehen, damit sie ihre elterlichen Rechte aus-
üben können;  

 
Elternschaft 

mit Behinderungen 

 
Dez. 

4 

 
Z 10 



 
(c) in größerem Umfang die Gelegenheit zur Adoption von Kindern 
mit Behinderungen zu eröffnen.  
 
Bildung (Artikel 24)  
 

   
45. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass der Großteil der Schülerinnen 
und Schüler mit Behinderungen in dem Bildungssystem des Vertragsstaats 
segregierte Förderschulen besucht.  
 

   

46. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,  

 

(a) umgehend eine Strategie, einen Aktionsplan, einen Zeitplan 
und Zielvorgaben zu entwickeln, um in allen Bundesländern den 
Zugang zu einem qualitativ hochwertigen, inklusiven Bildungssys-
tem herzustellen, einschließlich der notwendigen Finanzmittel und 
des erforderlichen Personals auf allen Ebenen;  

 
(b) im Interesse der Inklusion das segregierte Schulwesen zu-
rückzubauen, und empfiehlt, dass Regelschulen mit sofortiger 
Wirkung Kinder mit Behinderungen aufnehmen, sofern dies deren 
Willensentscheidung ist;  
 
(c) dafür Sorge zu tragen, dass auf allen Bildungsebenen ange-
messene Vorkehrungen bereitgestellt werden und vor Gericht 
rechtlich durchsetzbar und einklagbar sind;  
 
(d) die Schulung aller Lehrkräfte auf dem Gebiet der inklusiven 
Bildung sowie die erhöhte Barrierefreiheit des schulischen Um-
felds, der Schulmaterialien und der Lehrpläne und die Bereitstel-
lung von Gebärdensprache in den regulären Bildungseinrichtun-
gen, einschließlich für Postdoktoranden, sicherzustellen.  
 

 
 

Inklusive Bildung 
 
 
 
 

Umbau des Schulwesens 
 
 
 

Angemessene  
Vorkehrungen im  

Einzelfall absichern 
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Dez. 

5 
 
 

Dez. 
5 
 

Dez. 
5 
 
 

Dez. 
1 

 
Z 2 

 
 
 

Z 4 
 
 

Z 2 
 
 
 

Z 9 



 
Gesundheit (Artikel 25) 
 

   
47. Der Ausschuss ist besorgt über Barrieren beim Zugang zur Gesund-
heitsversorgung, besonders beim Zugang zu Gesundheitsversorgung für 
Asylsuchende und Flüchtlinge mit Behinderungen.  
 

   

48. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, Pläne für die Zu-
gänglichkeit von Gesundheitsdiensten, einschließlich Diensten für 
Flüchtlinge, zu erarbeiten und umzusetzen sowie entsprechende 
Mittel bereitzustellen für die rechtebasierte Aus- und Fortbildung 
von Gesundheitsfachkräften, die Kommunikation, die Information, 
die Achtung der freien, informieren Einwilligung des Einzelnen und 
für Hilfsmittel nach universellem Design.  
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Arbeit und Beschäftigung (Artikel 27)  
 

   
49. Der Ausschuss ist besorgt über  

 

(a) Segregation auf dem Arbeitsmarkt des Vertragsstaates;  

 
(b) finanzielle Fehlanreize, die Menschen mit Behinderungen am Eintritt 
oder Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt hindern;  
 
(c) den Umstand, dass segregierte Behindertenwerkstätten weder auf den 
Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereiten noch diesen Über-
gang fördern.  
 

   

50. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, durch entspre-
chende Vorschriften wirksam einen inklusiven, mit dem Überein-
kommen in Einklang stehenden Arbeitsmarkt zu schaffen, durch  

 

(a) die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten an zugängli-
chen Arbeitsplätzen gemäß der Allgemeinen Bemerkung Nr. 2 
(2014) des Ausschusses, insbesondere für Frauen mit Behinde-
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5 
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rungen;  

 
(b) die schrittweise Abschaffung der Behindertenwerkstätten 
durch sofort durchsetzbare Ausstiegsstrategien und Zeitpläne so-
wie durch Anreize für die Beschäftigung bei öffentlichen und pri-
vaten Arbeitgebern im allgemeinen Arbeitsmarkt;  
 
 
(c) die Sicherstellung, dass Menschen mit Behinderungen keine 
Minderung ihrer Sozial- und Altersversicherung erfahren, die ge-
genwärtig an die Behindertenwerkstätten gebunden ist;  
 
(d) die Sammlung von Daten über die Zugänglichkeit von Arbeits-
plätzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.  
 

 
Abschaffung der  
Werkstätten für  
Menschen mit  

Behinderungen 
(WfbM) 

 
Sozialversicherungs-

ansprüche sichern 
 
 

Statistik 

 
 

Dez. 
7 
 

Dez. 
7 
 

Dez. 
5 

 
 

Z 4 
 
 

Z 12 
 
 

Z 12 

Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz (Artikel 28) 
 

   
51. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass Menschen mit Behinderungen 
zusätzliche behinderungsbedingte Aufwendungen selbst tragen, insbeson-
dere Aufwendungen für eine unabhängige Lebensführung.  
 

   

52. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, umgehend eine 
Prüfung des Umfangs vorzunehmen, in dem Menschen mit Behin-
derungen ihr persönliches Einkommen verwenden, um ihre Be-
dürfnisse zu decken und unabhängig zu leben. Der Ausschuss 
empfiehlt dem Vertragsstaat ferner, Menschen mit Behinderungen 
soziale Dienstleistungen anzubieten, die ihnen den gleichen Le-
bensstandard ermöglichen wie Menschen ohne Behinderungen mit 
vergleichbarem Einkommen.  
 

 
Einsatz von Einkommen  

in der Sozialhilfe 
ermitteln  
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Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben (Artikel 29) 
 

   
53. Der Ausschuss ist besorgt über den in § 13 Nr. 2 und Nr. 3 des Bun-
deswahlgesetzes (BWG) und in den entsprechenden Ländergesetzen vor-
gesehenen Ausschluss von Menschen mit Behinderungen vom Wahlrecht 
sowie über die praktischen Barrieren, die Menschen mit Behinderungen an 

   



der gleichberechtigten Ausübung des Wahlrechts hindern.  
 
54. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, alle Gesetze und 
sonstigen Vorschriften aufzuheben, durch die Menschen mit Be-
hinderungen das Wahlrecht vorenthalten wird, Barrieren abzubau-
en und angemessene Unterstützungsmechanismen einzurichten.  
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Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und 
Sport (Artikel 30)  
 

   

55. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass der Vertragsstaat dem Ver-
trag von Marrakesch zur Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten 
Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Personen 
noch nicht beigetreten ist.  
 

   

56. Der Ausschuss legt dem Vertragsstaat nahe, möglichst bald 
alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Ratifi-
kation und Umsetzung des Vertrags von Marrakesch, um blinden 
und sehbehinderten Personen und Personen, die sonstige Schwie-
rigkeiten beim Zugang zu veröffentlichten Werken haben, den Zu-
gang zu veröffentlichtem Material zu erleichtern.  
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C. Spezifische Pflichten (Artikel 31-33)  
 

   
Statistik und Datensammlung (Artikel 31) 
 

   
57. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass die Indikatoren, die für die 
Sammlung von Daten zu Menschen mit Behinderungen verwendet werden, 
nicht auf einem Menschenrechtsansatz beruhen und nicht zeigen, inwie-
weit Barrieren beseitigt werden.  
 

   

58. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, systematisch 
nach Geschlecht, Alter und Behinderung aufgeschlüsselte Daten in 
allen Bereichen zu sammeln und menschenrechtliche Indikatoren 
zu entwickeln, um Informationen über die Umsetzung des 
Übereinkommens und die Beseitigung von Barrieren bereitzustel-

 
Berichterstattung 
und Controlling 
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len.  
 
Internationale Zusammenarbeit (Artikel 32)  
 

   
59. Der Ausschuss ist besorgt über die mangelnde Beachtung der Rechte 
von Menschen mit Behinderungen in den Konzepten und Programmen des 
Vertragsstaates auf dem Gebiet der internationalen Zusammenarbeit und 
Entwicklung, insbesondere im Zusammenhang mit den Millenniums-
Entwicklungszielen.  
 

   

60. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,  

 

(a) einen behindertenrechtlichen Ansatz in Bezug auf internatio-
nale Entwicklungsverpflichtungen, einschließlich in Bezug auf den 
Post-2015-Entwicklungsrahmen, aufzustellen;  

 
(b) einen Rahmen für die Überwachung und Rechenschaftslegung 
zu schaffen, mit geeigneten behinderungsspezifischen Haushalts-
titeln, die es gestatten, in Konzepten und Programmen zur Umset-
zung der Post-2015-Entwicklungsagenda gezielt auf Menschen mit 
Behinderungen abzustellen;  
 
(c) eine umfassende, integrierte Datenbank zur Integration von 
Menschen mit Behinderungen in alle allgemeinen Programme und 
Projekte der Entwicklungszusammenarbeit aufstellen und Kriteri-
en einführen, anhand derer der Stand der Verwirklichung der 
Rechte systematisch analysiert und beurteilt werden kann. Er 
empfiehlt außerdem, die Inklusion von Menschen mit Behinderun-
gen bei der gesamten Entwicklungszusammenarbeit herbeizufüh-
ren, auch im Hinblick auf die Datensammlung.  
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Innerstaatliche Durchführung und Überwachung (Artikel 33)     
61. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass manche Anlaufstellen auf 
Länderebene nicht offiziell bestimmt worden sind, wie das Übereinkom-
men es in Artikel 33 Abs. 1 verlangt, und dass der Vertragsstaat nicht 

   



dauerhaft angemessene Mittel bereitstellt, um die Arbeit des unabhängi-
gen Überwachungsmechanismus gemäß Artikel 33 Abs. 2 zu unterstützen.  
 
62. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,  

 

(a) im Einklang mit Artikel 33 Abs. 1 die institutionellen Struktu-
ren zu konsolidieren und die Bestimmung von Focal Points und 
ihren Partnerstellen in den verschiedenen Anwendungsbereichen 
des Übereinkommens in allen Bundesländern förmlich vorzuneh-
men;  

 
(b) die notwendigen Mittel und die Voraussetzungen für die unab-
hängige Tätigkeit der Focal Points zu stärken, einschließlich die 
Rechtsstellung aller Länderbeauftragten für die Belange von Men-
schen mit Behinderungen;  
 
(c) die Kapazität des unabhängigen Überwachungsmechanismus 
nach Artikel 33 Abs. 2 zu stärken, um die Verfügbarkeit von Mit-
teln für eine umfassendere und wirksamere Überwachung auf 
Länder- und Kommunalebene zu gewährleisten.  
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nach Artikel 33  
Absatz 1 BRK 

förmlich bestimmen 
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Folgemaßnahmen und Verbreitung  
 

   
63. Der Ausschuss bittet den Vertragsstaat, innerhalb von 12 Monaten 
und im Einklang mit Artikel 35 Abs. 2 des Übereinkommens Informationen 
über die Maßnahmen vorzulegen, die er getroffen hat, um die in der Ziffer 
36 enthaltenen Ausschussempfehlungen umzusetzen.  
 

   

64. Der Ausschuss ersucht den Vertragsstaat, die in den vorliegenden Ab-
schließenden Bemerkungen enthaltenen Empfehlungen des Ausschusses 
umzusetzen. Er empfiehlt dem Vertragsstaat, den Mitgliedern der Regie-
rung und des Parlaments, Bediensteten in einschlägigen Ministerien, 
Kommunalverwaltungen und Angehörigen einschlägiger Berufsgruppen, 
wie etwa pädagogischen, medizinischen und juristischen Fachkräften, so-
wie den Medien unter Verwendung moderner sozialer Kommunikations-
strategien die Abschließenden Bemerkungen zur Prüfung und Ergreifung 

   



entsprechender Maßnahmen zuzuleiten.  
 
65. Der Ausschuss legt dem Vertragsstaat eindringlich nahe, zivilgesell-
schaftliche Organisationen, insbesondere Organisationen von Menschen 
mit Behinderungen, an der Erstellung seines periodischen Berichts zu be-
teiligen.  
 

   

66. Der Ausschuss ersucht den Vertragsstaat, die vorliegenden Abschlie-
ßenden Bemerkungen in der Landessprache und in Minderheitensprachen, 
einschließlich der Gebärdensprache, weit zu verbreiten, unter anderem 
auch an nichtstaatliche Organisationen und repräsentative Organisationen 
von Menschen mit Behinderungen, sowie an Menschen mit Behinderungen 
selbst und an ihre Familienangehörigen, und sie auf der Website der Re-
gierung zu Menschenrechtsfragen verfügbar zu machen.  
 

   

Nächster Bericht 
 

   
67. Der Ausschuss ersucht den Vertragsstaat, bis spätestens 24. März 
2019 seinen zweiten und dritten Bericht vorzulegen und darin Informatio-
nen zu der Umsetzung der vorliegenden Abschließenden Bemerkungen 
aufzunehmen. Der Ausschuss bittet den Vertragsstaat, zu erwägen, diese 
Berichte nach dem vereinfachten Berichterstattungs-verfahren des Aus-
schusses vorzulegen, in dessen Rahmen der Ausschuss mindestens ein 
Jahr vor dem Vorlagetermin für die kombinierten Berichte eines Vertrags-
staates eine Liste der zu behandelnden Punkte erstellt. Die Antworten ei-
nes Vertragsstaates auf diese Fragenliste stellen den nächsten Bericht dar.  
 

   

 

 



Abschließende Bemerkungen des CRPD

Der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

(CRPD-Ausschuss) hat Deutschland auf die Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention hin geprüft und am 17. April 2015 seine 

Abschließenden Bemerkungen zur Staatenprüfung vorgelegt. Die Monitoring

-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention hat eine deutsche Übersetzung 

dieser Abschließenden Bemerkungen erstellt. Die Übersetzung hat noch 

vorläufigen Charakter, weil der Ausschuss am 17. April 2015 keine finale 

Fassung, sondern eine vorläufige, nicht editierte Fassung ("Advance Unedited 

Version") veröffentlicht hat. Wir möchten mit der Veröffentlichung dazu 

beitragen, dass es zu einer Verbreitung der Inhalte und zu intensiven 

Diskussionen über die Handlungsnotwendigkeiten in allen staatlichen Bereichen 

und in der Zivilgesellschaft kommt.

Für Rückfragen, insbesondere zur Übersetzung, stehen wir gerne zur 

Verfügung!

CRPD: Abschließende Bemerkungen über den ersten Staatenbericht 

Deutschlands ("Advance Unedited Version") (PDF, 156 KB) 

CRPD: Concluding observations on the initial report of Germany 

(Advance Unedited Version) 

Kurzanalyse der Abschließenden Bemerkungen

Einleitung

Der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

(CRPD-Ausschuss) hat Deutschland zum ersten Mal auf die Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) geprüft. Der eigentlichen 

Staatenberichtsprüfung vom 26./27.03.2015 vorausgegangen war ein Bericht 

der Bundesregierung über den Umsetzungstand (2011), der von Eingaben aus 

der Zivilgesellschaft (u. a. BRK-Allianz) und der Monitoring-Stelle zur UN-

Behindertenrechtskonvention kritisch begleitet wurde. 

Parallelbericht der Monitoring-Stelle

Im Anschluss an den Prüftermin in Genf hat das Fachgremium nun die 

Abschließenden Bemerkungen ("Concluding Observations") verfasst. Dieses 



Abschlussdokument deckt Probleme auf, benennt Kritikpunkte und formuliert 

Empfehlungen. Obwohl die Abschließenden Bemerkungen rechtlich 

unverbindlich sind, setzen sie im verbindlichen Rahmen der UN-BRK inhaltliche 

Akzente für die weitere Umsetzung der Konvention.

Hinweis: Die Monitoring-Stelle legt die Abschließenden Bemerkungen in 

deutscher Übersetzung vor. Diese ist vorläufig, weil die Vereinten Nationen

bislang lediglich eine "Advance Unedited Version" veröffentlicht haben.

CRPD: Concluding observations on the initial report of Germany 

(Advance Unedited Version) 

Gliederung der Abschließenden Bemerkungen

Nach einer kurzen Heraushebung positiver Aspekte in Deutschland (siehe 

Übersetzung Ziffer 4), benennt der CRPD-Ausschuss zahlreiche kritische Punkte 

und formuliert Empfehlungen, wie Deutschland die Umsetzung der UN-BRK

verbessern sollte und welche Aspekte dabei berücksichtigt werden müssen 

(Ziffern 5-62). Am Ende des Dokuments gibt der Ausschuss Hinweise zur den 

Folgemaßnahmen und zur Verbreitung der Abschließenden Bemerkungen

(Ziffern 63-67). 

Zusammenfassung der Empfehlungen

Der CRPD-Ausschuss empfiehlt Deutschland unter anderem:

• Aktions- und Maßnahmenpläne aufzustellen, die an die Menschenrechte 
rückgebunden sind  (Ziffer 8 b))

• die Partizipation von Menschen mit Behinderungen inklusiv und transparent 
zu gestalten (Ziffer 10)

• bestehende gesetzliche Rechtsvorschriften auf die Vereinbarkeit mit der UN-
BRK zu prüfen und zukünftige Rechtsvorschriften mit der Konvention in 
Einklang zu bringen (Ziffer 12 a) und b))

• den Diskriminierungsschutz zu einem "umfassenden querschnittsbezogenen 
Recht zu entwickeln" (Ziffer 14 a))

• Regelungen zu angemessenen Vorkehrungen als „unmittelbar 
durchsetzbares Recht“ gesetzlich zu verankern (Ziffer 14 b))

• Frauen und Mädchen, insbesondere Migrantinnen und weibliche Flüchtlinge, 
besser vor Diskriminierung zu schützen (Ziffer 16 a))

• eine Strategie zur Beseitigung von Diskriminierung und zur 
Bewusstseinsbildung zu entwickeln und dabei die Medien zu beteiligen (Ziffer 
20 a))



• die Zugänglichkeit (Barrierefreiheit) in allen Sektoren, einschließlich des 
Privatsektors, auszuweiten (Ziffer 22 a)); dies betrifft besonders den Zugang 
zum Recht (Ziffer 28 a))

• bei der rechtlichen Betreuung alle Formen der ersetzten Entscheidung 
abzuschaffen und an ihre Stelle die unterstützte Entscheidung treten zu 
lassen (Ziffer 26 a))

• die Sterilisation an Erwachsenen mit Behinderungen ohne uneingeschränkte 
freie und informierte Einwilligung gesetzlich zu verbieten (Ziffer 38 a))

• die persönliche Integrität intersexueller Kinder besser zu schützen (Ziffer 38 
c)

• im Interesse einer inklusiven Gesellschaft das segregierende Schulwesen 
zurückzubauen (Ziffer 46 b)

• die gesetzlichen Regelungen, die Menschen mit Behinderungen das 
Wahlrecht vorenthalten, zu streichen (Ziffer 53)

• die deutsche Entwicklungszusammenarbeit – sei es in Bezug auf 
Partnerländer oder in Bezug auf internationale Organisationen – konsequent 
inklusiv zu entwickeln (Ziffer 60)

• in allen Bundesländern institutionelle Vorkehrungen (sogenannte Focal
Points) zu schaffen beziehungsweise die Unabhängigkeit der 
Behindertenbeauftragten der Länder zu stärken (Ziffer 62). 

Für die hiesige Diskussion eher neu sind die Themen Inklusiver Notruf und 

Katastrophenschutz (Ziffer 24) sowie der starke Akzent auf die Perspektive von 

Menschen mit Migrationsgeschichte und Flüchtlingen. 

Schwerpunkte der Empfehlungen

Die Inklusion betreffend, fordert der Ausschuss, Menschen mit Behinderungen 

eine unabhängige Lebensführung in der Gemeinde zu erleichtern (Ziffer 42 b)) 

statt weiter an Doppelstrukturen in Bildung, Wohnen und Arbeit festzuhalten. 

Insbesondere sei das segregierende Schulwesen zurückzubauen (Ziffer 46 b) 

und die Behindertenwerkstätten zugunsten einer Beschäftigung im ersten 

Arbeitsmarkt schrittweise abzuschaffen (Ziffer 50 b)).

Besondere Aufmerksamkeit widmet der CRPD-Ausschuss dem Rechtsschutz der 

persönlichen Integrität. Einen stärkeren Schutz der persönlichen Integrität 

fordert er in Bezug auf Frauen und Mädchen (Ziffer 36), ältere Menschen in 

Pflege (Ziffer 34), sowie intersexuelle Kinder (Ziffer 38 d)). Aber insgesamt legt 

er einen Schwerpunkt auf die Rechte von Menschen mit psychosozialer 

Behinderung und die strukturellen Voraussetzungen für Inklusion. 

Dass Deutschland nach Ansicht des Ausschusses Schwierigkeiten hat, die 

Rechte von Menschen mit psychosozialer Behinderung zu achten, davon zeugen 



gleich mehrere Empfehlungen. So empfiehlt der Ausschuss, die Verwendung 

körperlicher und chemischer Freiheitseinschränkungen in Einrichtungen zu 

verbieten (Ziffer 34 b)). Und weiter: psychiatrische Behandlungen und 

Dienstleistungen haben auf der Grundlage der freien und informierten 

Einwilligung zu erfolgen (Ziffer 38 b), flankiert durch Ziffer 48). 

Wie geht es weiter?

Deutschland muss im April 2016  Informationen über die Maßnahmen vorlegen, 

die getroffen wurden, um die Empfehlungen des Ausschusses zum Gewaltschutz 

von Frauen und Mädchen umzusetzen (Ziffer 36). Der nächste reguläre 

Staatenbericht wird von Deutschland zum 24.03.2019 erwartet (Ziffer 67).

Schlussbewertung der Monitoring-Stelle

Die Abschließenden Bemerkungen des Ausschusses verdeutlichen die 

umfangreichen Aufgaben, die Deutschland angehen muss, um die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen konsequent weiter umzusetzen. Dabei gelingt es 

dem Ausschuss, sowohl der Komplexität des deutschen Föderalismus Rechnung 

zu tragen, als auch die unterschiedlichen staatlichen Ebenen Bund, Länder und 

Gemeinden anzusprechen und Aufgaben aus allen drei Bereichen der staatlichen 

Gewalt (Gesetzgebung, Regierung und Gerichtsbarkeit) zu identifizieren. 

Das breite Spektrum der staatlichen Verpflichtungen zeigt auf, dass sich der 

gesamten staatlichen Gewalt in den Bereichen ihrer Zuständigkeit die 

Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen als Aufgabe stellt.

Die Abschließenden Bemerkungen stellen eine große Chance dar, 

gesellschaftspolitische Fragen, die in den letzten Jahren in Deutschland strittig 

diskutiert worden sind, zu klären. Die Abschließenden Empfehlungen sind 

Grundlage und Rahmen, um Politik und staatliches Handeln in den kommenden 

Jahren zu leiten.
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